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A. Einführung und Einordnung

I. Einleitung und Gegenstand der Arbeit 

In Zeiten zunehmender legistischer Steuerung erfreut sich die Einflussnahme 
des Regelungsadressats auf den gesetzgeberischen Gestaltungsprozess wachsen-
der Beliebtheit. Die Causa für ein solches Verhalten liegt dabei zuvorderst in dem 
Verlangen nach Dispositionssicherheit sowie dem Streben nach Vorteilsverschaf-
fung und Vorteilssicherung. Daneben kann – aus Sicht des Hoheitsträgers –  im 
Einzelfall aber auch ein praktisches Bedürfnis für ein Kontaktverhältnis zwi-
schen einem am förmlichen Gesetzgebungsverfahren partizipierenden Hoheits-
träger und einem Privatrechtssubjekt bestehen, welches letztliche sogar in eine 
konsensuale Rechtsgestaltung erwachsen kann. Die partikulare Interessenein-
bringung in den parlamentarischen Raum bzw. die Interessenverwirklichung steht 
dabei im Spannungsverhältnis zum abstrakt-generellen Charakter eines Geset-
zes, der Funktion des Bundestages als „Wächter der Allgemeininteressen“1 und 
der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung zur repräsentativen Demokratie 
(Art. 20 Abs. 2 GG).

Als Beispiel für vorbenanntes Problemfeld sei die Vereinbarung der Bundes-
regierung mit dem Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA) aus dem 
Jahr 20012 genannt: Der VfA zahlte für die Zusage der Bundesregierung, auf ge-
setzliche Preisregulierungen für verschreibungspflichtige und nicht festbetrags-
geregelte Arzneimittel zu verzichten, 400 Mio. DM in die gesetzliche Kranken-
kasse ein.3 Ein weiteres Beispiel ist der Atomkonsens aus dem Jahr 20104: Am 
5.  September 2010 hat sich die Bundesregierung mit den vier großen Energie-
versorgungsunternehmen (EVU) E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall auf eine 
Laufzeit verlängerung zugunsten deutscher Kernkraftwerke bis 2040 geeinigt. Als 
Gegenleistung verpflichteten sich die EVU zur Entrichtung einer Kernbrennstoff-
steuer. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima Daiichi (Fukushima I) im März 
2011 verabschiedete die Bundesregierung jedoch eine Änderung des Atomgesetzes5,  

 1 Morlok VVDStRL 62 (2003), S. 37 ff., 61.
 2 Zum Sachverhalt ausführlich Widmann-Mauz, Plenarprotokoll des Bundestages 14/205, 
S. 20332 ff. Weitere Beispiele bei Kleine, Gesetzgebung ohne Parlament?, 2004, S. 14.
 3 Glaser, Nachhaltige Entwicklung und Demokratie, 2006, S. 300.
 4 Die Vereinbarung ist abrufbar unter: http://de.scribd.com/doc/37160969/Vertrag-zwischen-
Bundesregierung-und-EVUs-vom-06-09-2010.
 5 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes v. 31.7.2011, BGBl. I S. 1704 (in Kraft getre-
ten am 6.8.2011); vgl. die Entwurfsfassung BR-Drs. 340/11.
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welche die Vereinbarung vom 5. September 2010 sowie die seinerzeit daran an-
knüpfenden Legislativakte aufhob und einen vorzeitigen Atomausstieg bis 2022 
beinhaltete. Mit dieser Änderung trat am 1. Januar 2011 das Kernbrennstoffsteuer-
gesetz6 (KernbrStG) in Kraft, welches die Erhebung einer Kernbrennstoffsteuer 
(auch Brennelementesteuer) zu Lasten der EVU beinhaltet. 

Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen – nicht abschließend – gleich mehrere 
Problempunkte: Die inhaltliche Einflussnahme auf ein Gesetzgebungsvorhaben 
qua Inaussichtstellung einer (vertraglich versprochenen) Gegenleistung, das prak-
tische Bedürfnis an hinreichender legistischer Flexibilität sowie spiegelbildlich 
das Interesse des Privatrechtssubjekts an Bestands- und Dispositionsschutz. Abs-
trakt lässt sich darüber hinaus ein staatstheoretisches Grundproblem skizzieren: 
Außerparlamentarische Einigungen mit gesellschaftlichen Gruppierungen füh-
ren zu einer Bevorzugung Weniger bei gleichzeitiger Belastung der Souveränität  
Aller.

Eine wesentliche Streitfrage hinsichtlich der vorbeschriebenen Einflussnahme 
ergibt sich darüber hinaus aus deren Informalität. Die Einflussnahme des Privat-
rechtssubjekts  – sei es in Form eines gegenseitigen Vertrags als Ausfluss einer 
multipolaren Interessenverwirklichung – ist – für andere Hoheitsträger – und das 
Staatsvolk nur bedingt nachvollziehbar. Die nachfolgenden Ausführungen befas-
sen sich daher mit Praxis, Zulässigkeit, Grenzen und Rechtsfolgen wirksamer und 
unwirksamer gesetzgebungsvertraglicher Rechtserzeugung und versuchen, das 
Spannungsverhältnis zwischen dem rechtsstaatlichen Transparenzerfordernis und 
dem Flexibilitätsinteresse der Vertragsparteien sachgerecht aufzulösen.

II. Begriff

Der Gesetzgebungsvertrag ist ein autonomes Rechtsverhältnis. Er kennzeichnet 
sich bei formaler Betrachtung dadurch, dass zumindest eine Partei ein am bundes-
staatlichen Gesetzgebungsverfahren beteiligtes Verfassungsorgan ist. In der Re-
gel wird es sich dabei um ein in Art. 76 Abs. 1 GG benanntes Rechtssubjekt, in 
concreto den Bundestag, die Bundesregierung oder den Bundesrat handeln.7 Ver-
tragspartner ist zumeist ein Privatrechtssubjekt, wobei auch Gesetzgebungsver-
träge zwischen Hoheitsträgern untereinander möglich sind.8 Gegenstand der Ver-
einbarung ist ein bestimmtes Gesetzesvorhaben. Der Erlass oder Nichterlass eines 
bestimmten (Änderungs-)Gesetzes bzw. die inhaltliche Einflussnahme oder Nicht-
einflussnahme sind entweder unmittelbar Gegenstand einer vertraglich übernom-

 6 Kernbrennstoffsteuergesetz v. 8.12.2010, BGBl. I S. 1804.
 7 Denkbar – aber praktisch wenig sinnvoll – erscheint es, dass auch die „Mitte des Bundes-
tages“, d. h. 5 % der Mitglieder des Bundestages (vgl. § 76 Abs. 1 GO BT), als Teil eines Ver-
fassungsorgans Partei eines Gesetzgebungsvertrags sein kann.
 8 Vgl. hierzu unter A. IV. 4.
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